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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht Bundessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Krankenversicherung –

Krankenhausvergütung –
Vergütungsanspruch des
erstangegangenen Krankenhauses –
konkludente stationäre Aufnahme –
kurzzeitige Notfallbehandlung – zeitnahe
Verlegung in ein anderes Krankenhaus –
Mitteleinsatz von hoher Intensität –
Fälligkeit – Datenübermittlung an die
Krankenkasse

Leitsätze 1. Die konkludente stationäre Aufnahme
eines Versicherten liegt bei seiner
kurzzeitigen Notfallbehandlung im
erstangegangenen Krankenhaus und
nachfolgender zeitnaher Verlegung in ein
anderes Krankenhaus dann vor, wenn der
Einsatz der krankenhausspezifischen
personellen und sächlichen Ressourcen
im erstangegangenen Krankenhaus eine
hohe Intensität aufweist.

2. Die Fälligkeit des Anspruchs des
erstangegangenen Krankenhauses auf
Vergütung einer kurzzeitigen stationären
Notfallbehandlung setzt voraus, dass es
der Krankenkasse Daten übermittelt, aus
denen hervorgeht, dass der Einsatz der
krankenhausspezifischen personellen und
sächlichen Ressourcen eine hohe
Intensität aufgewiesen hat.

Normenkette SGB V § 39 Abs 1 S 2; SGB V § 107 Abs 1
Nr 2; SGB V § 107 Abs 1 Nr 3; SGB V § 109
Abs 4 S 3; SGB V § 301 Abs 1; KHG § 17b; 
KHEntgG § 7 Abs 1 S 1 Nr 1; KHEntgG § 9
Abs 1 S 1 Nr 1; FPVBG Anl 1 Teil a Nr B70I
J: 2015
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1. Instanz

Aktenzeichen S 23 KR 1044/17
Datum 13.07.2018

2. Instanz

Aktenzeichen L 11 KR 542/18
Datum 24.03.2021

3. Instanz

Datum 29.08.2023

Â 

Auf die Revision der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Landessozialgerichts
NordrheinWestfalen vom 24.Â MÃ¤rz 2021 aufgehoben und das Urteil des
Sozialgerichts KÃ¶ln vom 13.Â Juli 2018 geÃ¤ndert. Die Beklagte wird verurteilt, an
die KlÃ¤gerin 972,87 Euro nebst Zinsen in HÃ¶he von zwei Prozentpunkten Ã¼ber
dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 3.Â Dezember 2015 zu zahlen.

Die Beklagte trÃ¤gt die Kosten des Klage- und des Berufungsverfahrens. Die Kosten
des Revisionsverfahrens trÃ¤gt die KlÃ¤gerin zu 1/10 und die Beklagte zu 9/10.

Der Streitwert fÃ¼r das Revisionsverfahren wird auf 1086,89Â Euro festgesetzt.

Â 

G r Ã¼ n d e :

I

1
Die Beteiligten streiten Ã¼ber die VergÃ¼tung stationÃ¤rer
Krankenhausbehandlung.

2
Der bei der beklagten Krankenkasse (im Folgenden: KK) versicherte K wurde am
5.7.2015 um 16:44Â Uhr notfallmÃ¤Ã�ig durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf
Schlaganfall in das nach Â§Â 108 SGBÂ V zugelassene Krankenhaus eingeliefert,
dessen RechtstrÃ¤gerin die KlÃ¤gerin ist (im Folgenden: Krankenhaus). Das
Krankenhaus verfÃ¼gt Ã¼ber eine neurologische Aufnahmestation mit einer
zertifizierten Schlaganfallstation (Stroke Unit). K wurde dort ab 16:45Â Uhr
behandelt, indem schlaganfallspezifische diagnostische MaÃ�nahmen eingeleitet
wurden. Das Krankenhaus erkannte dadurch bei K ua einen akuten Hirninfarkt. Es
leitete um 17:07Â Uhr die Lysetherapie ein. K wurde um 17:45Â Uhr zur
kathetergestÃ¼tzten Entfernung des Blutgerinnsels (Thrombektomie) unter
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Fortsetzung der Lysetherapie in das KreiskrankenhausÂ S verbracht. Das
Krankenhaus stellte der KK die Fallpauschale DRG B70I (Apoplexie, ein
Belegungstag) in Rechnung (1086,89Â Euro). Die KK beglich zunÃ¤chst die
Rechnung und beauftragte den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK), ein PrÃ¼fverfahren wegen primÃ¤rer Fehlbelegung durchzufÃ¼hren. Der
MDK kam zu dem Ergebnis, dass kein Behandlungsplan Ã¼ber einen Zeitraum von
einem Tag und einer Nacht im Krankenhaus bestanden habe. K sei prÃ¤stationÃ¤r
behandelt worden. Die KK rechnete die gesamte geleistete VergÃ¼tung
gegenÃ¼ber der unstreitig entstandenen Forderung aufgrund stationÃ¤rer
Behandlung ihres Versicherten E auf.

3
Das Krankenhaus hat mit seiner Klage die Zahlung der VergÃ¼tung fÃ¼r den
Behandlungsfall E in HÃ¶he von 1086,89Â Euro begehrt. Das SG hat unter
Abweisung der Klage im Ã�brigen die KK im Behandlungsfall E zur Zahlung von
114,02Â Euro verurteilt. Die durchgefÃ¼hrten MaÃ�nahmen im Behandlungsfall K
seien als prÃ¤- oder vorstationÃ¤re MaÃ�nahmen (Â§Â 115a SGBÂ V) abzurechnen
gewesen. Nur insoweit habe kein Erstattungsanspruch bestanden und die KK nicht
wirksam aufgerechnet. Das Krankenhaus hat dagegen Berufung und die KK
Anschlussberufung eingelegt. Die KK hat die Anschlussberufung spÃ¤ter
zurÃ¼ckgenommen. AuÃ�erdem hat die KK die im Berufungsverfahren hilfsweise
erhobene Widerklage im weiteren Verlauf als â��nicht mehr beachtenswertâ��
bezeichnet (Schriftsatz vom 24.6.2020). Das LSG hat die auf Zahlung weiterer
972,87Â Euro nebst Zinsen gerichtete Berufung des Krankenhauses
zurÃ¼ckgewiesen: Die Aufrechnung sei in HÃ¶he von 972,87Â Euro wirksam erfolgt.
Das Krankenhaus habe keinen Anspruch auf die abgerechnete Fallpauschale. Ein
dafÃ¼r erforderlicher Behandlungsplan, K fÃ¼r die Dauer von mindestens einem
Tag und einer Nacht vollstationÃ¤r zu behandeln, habe nicht vorgelegen. Aus den
im Krankenhaus maÃ�geblichen Vorgaben Â dem â��Pflegemanual Stroke Unitâ��,
dem Formblatt â��Aufnahmekriterien Stroke Unitâ�� und der Verfahrensanweisung
â��Verlegung zur NeurovaskulÃ¤ren Interventionâ��Â  folge der hier auch
beachtete Ã¼bliche Algorithmus der Untersuchungs- und Behandlungsplanung.
Danach sei noch wÃ¤hrend der AbklÃ¤rungsuntersuchung iS des Â§Â 2 AbsÂ 4 des
nordrheinwestfÃ¤lischen Landesvertrags Ã¼ber die allgemeinen Bedingungen der
Krankenhausbehandlung (LV-NRW) die Entscheidung zur Weiterbehandlung im
KreiskrankenhausÂ S aufgrund der Computertomographie-Angiographie (CT-A)
getroffen worden. Vor diesem Hintergrund spreche weder die Behandlung auf der
Schlaganfallstation noch die Einleitung der Lyse vor der Verlegung fÃ¼r den Beginn
der vollstationÃ¤ren Behandlung. Im Ã�brigen habe die KK die hilfsweise erhobene
Widerklage zurÃ¼ckgenommen (Urteil vom 24.3.2021).

4
Das Krankenhaus rÃ¼gt mit seiner Revision eine Verletzung des Â§Â 39 und des 
Â§Â 109 AbsÂ 4 SatzÂ 3 SGBÂ V iVm Â§Â 7 AbsÂ 1 SatzÂ 1, AbsÂ 2 und Â§Â 9
AbsÂ 1 SatzÂ 1 KHEntgG, Â§Â 17b KHG sowie des Â§Â 141 AbsÂ 1 NrÂ 1 SGG. Es
habe nicht nur eine Aufnahmeuntersuchung durchgefÃ¼hrt, sondern gemessen an
der IntensitÃ¤t der therapeutischen MaÃ�nahmen K auch vollstationÃ¤r behandelt.
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5
Die KlÃ¤gerin beantragt,
das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 24.Â MÃ¤rz 2021
aufzuheben sowie das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 13.Â Juli 2018
abzuÃ¤ndern und die Beklagte zu verurteilen, an sie 972,87Â Euro nebst Zinsen in
HÃ¶he von zweiÂ Prozentpunkten Ã¼ber dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem
3.Â Dezember 2015 zu zahlen.

6
Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

7
Sie hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung fÃ¼r zutreffend.

II

8
Die zulÃ¤ssige Revision des klagenden Krankenhauses ist begrÃ¼ndet (Â§Â 170
AbsÂ 2 SatzÂ 1 SGG).

9
Im Revisionsverfahren ist noch ein Restanspruch von 972,87Â Euro im
Behandlungsfall E rechtshÃ¤ngig, nachdem das SG die KK zur Zahlung von
114,02Â Euro verurteilt, die KK ihre Anschlussberufung in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vor dem LSG am 8.7.2020 zurÃ¼ckgenommen und das Krankenhaus
in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat den zunÃ¤chst aufrechterhaltenen
Klaganspruch von 1086,89Â Euro um 114,02Â Euro reduziert hat. Ebenfalls nicht
mehr rechtshÃ¤ngig ist die von der KK hilfsweise erhobene Widerklage. Zu Recht ist
das LSG auch davon ausgegangen, dass die KK im Schriftsatz vom 24.6.2020 die
RÃ¼cknahme der Widerklage erklÃ¤rte. Im Ã�brigen hat die KK hiergegen nicht
hilfsweise eine Anschlussrevision innerhalb der Frist des Â§Â 202 SatzÂ 1 SGG iVm 
Â§Â 554 AbsÂ 2 SatzÂ 2 ZPO eingelegt.

10
Zu Unrecht hat das LSG dagegen die Berufung des Krankenhauses gegen das Urteil
des SG zurÃ¼ckgewiesen, das die Klage in HÃ¶he von 972,87Â Euro abgewiesen
hatte. Die Klage ist begrÃ¼ndet (zur ZulÃ¤ssigkeit der echten Leistungsklage im
hier bestehenden GleichordnungsverhÃ¤ltnis vgl zB BSG vom 16.12.2008
Â BÂ 1Â KN 1/07Â KRÂ RÂ  BSGE 102, 172Â = SozR 42500 Â§Â 109 NrÂ 13, RdNrÂ 9
mwN; stRspr). Dem Krankenhaus steht der RestvergÃ¼tungsanspruch fÃ¼r die
Behandlung des Versicherten E zu (dazuÂ 1.). Die AufrechnungserklÃ¤rung der KK
mit einer vermeintlichen Gegenforderung aus dem Behandlungsfall K ist ins Leere
gegangen. Das Krankenhaus hat Anspruch auf die in HÃ¶he von 1086,89Â Euro
berechnete und von der KK gezahlte Fallpauschale nach DRG B70I (Apoplexie, ein
Belegungstag) fÃ¼r die vollstationÃ¤re Behandlung des K (dazuÂ 2.). Dem
Krankenhaus steht auch der geltend gemachte Zinsanspruch zu (dazu 3.).
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11
1.Â Es ist zwischen den Beteiligten zu Recht nicht streitig, dass das Krankenhaus
aufgrund stationÃ¤rer Behandlung des E gegen die KK einen fÃ¤lligen und
erfÃ¼llbaren Anspruch auf die RestvergÃ¼tung in HÃ¶he von 1086,89Â Euro aus
einem Anspruch von 2327,33Â Euro hatte. Eine nÃ¤here PrÃ¼fung zur HÃ¶he dieser
BetrÃ¤ge erÃ¼brigt sich (vgl zur Zugrundelegung bei unstrittiger
Berechnungsweise BSG vom 26.5.2020 Â BÂ 1Â KR 26/18Â RÂ  juris RdNrÂ 11
mwN). Der verbliebene Restanspruch ist aufgrund der rechtskrÃ¤ftigen Verurteilung
der KK zur Zahlung weiterer 114,02Â Euro auf 972,87Â Euro begrenzt.

12
2.Â Das erstangegangene Krankenhaus hatte auch in HÃ¶he der verbliebenen
972,87Â Euro einen Zahlungsanspruch auf die hier letztlich streitige, von der KK
gezahlte VergÃ¼tung (FallpauschalenvergÃ¼tung nach Â§Â 109 AbsÂ 4 SatzÂ 3
SGBÂ V iVm Â§Â 17b KHG, Â§Â 7 AbsÂ 1 SatzÂ 1, AbsÂ 2 und Â§Â 9 AbsÂ 1 SatzÂ 1
KHEntgG und der Fallpauschalenvereinbarung 2015; Fallpauschale DRG B70I,
Apoplexie, ein Belegungstag) fÃ¼r die im Behandlungsfall K am 5.7.2015
erbrachten vollstationÃ¤ren Leistungen. Diesen Anspruch erfÃ¼llte die KK mit ihrer
Zahlung. Die auf einen Erstattungsanspruch gestÃ¼tzte Aufrechnung geht damit
mangels Gegenforderung ins Leere.

13
Nach Â§Â 109 AbsÂ 4 SatzÂ 3 SGBÂ V entsteht die Zahlungsverpflichtung einer KK
bei einer vollstationÃ¤ren Krankenhausbehandlung unabhÃ¤ngig von einer
Kostenzusage unmittelbar mit der Inanspruchnahme der Leistung durch
Versicherte, wenn die Versorgung in einem zugelassenen Krankenhaus (Â§Â 108
SGBÂ V) erfolgt, also abgesehen von NotfÃ¤llen von dessen Versorgungsauftrag
umfasst wird, und im Einzelfall iS von Â§Â 39 AbsÂ 1 SatzÂ 2 SGBÂ V erforderlich
und wirtschaftlich ist (stRspr; vgl BSG vom 9.4.2019 Â BÂ 1Â KR 2/18Â RÂ  juris
RdNrÂ 9 mwN). Die zwischen den Beteiligten allein strittige
Anspruchsvoraussetzung der erforderlichen Aufnahme in das Krankenhaus liegt vor.
Das Krankenhaus fÃ¼hrte hier nicht bloÃ� eine Aufnahmeuntersuchung durch. Es
behandelte K Â wie abgerechnetÂ  vollstationÃ¤r. Die Ã¼brigen
Anspruchsvoraussetzungen sind nach dem Gesamtzusammenhang der
Feststellungen des LSG erfÃ¼llt. Hinsichtlich der HÃ¶he des VergÃ¼tungsanspruchs
gelten die AusfÃ¼hrungen unterÂ 1. hier entsprechend.

14
a)Â Der Beginn der vollstationÃ¤ren Behandlung Versicherter setzt deren vorherige
Aufnahme in das Krankenhaus voraus. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des 
Â§Â 39 AbsÂ 1 SatzÂ 2 SGBÂ V sowie den Gesetzesmaterialien zu Â§Â 39 SGBÂ V
(vgl BTDrucks 12/3608 SÂ 82) und entspricht der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des
BSG. Als Aufnahme wird die organisatorische Eingliederung des Patienten in das
spezifische Versorgungssystem des Krankenhauses verstanden. Von einer
vollstationÃ¤ren Krankenhausbehandlung ist jedenfalls dann auszugehen, wenn der
Patient nach der Entscheidung des Krankenhausarztes mindestens einen Tag und
eine Nacht ununterbrochen im Krankenhaus versorgt werden soll. MaÃ�geblich ist
hierbei nicht die tatsÃ¤chliche Behandlungsdauer im Krankenhaus, sondern die zur

                             5 / 10

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%201%20KR%2026/18%20R
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/109.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/109.html
https://dejure.org/gesetze/KHG/17b.html
https://dejure.org/gesetze/KHEntgG/7.html
https://dejure.org/gesetze/KHEntgG/9.html
https://dejure.org/gesetze/KHEntgG/9.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/109.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/108.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/108.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/39.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%201%20KR%202/18%20R
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/39.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/39.html
https://dejure.org/Drucksachen/Bundestag/BTDrucks%2012/3608#Seite=82


 

Zeit der Aufnahmeentscheidung auf Grundlage des hierbei getroffenen
Behandlungsplans prognostizierte. Eine einmal auf Grundlage der
Aufnahmeentscheidung des Krankenhausarztes erfolgte physische und
organisatorische Eingliederung des Patienten in das spezifische
Krankenhausversorgungssystem kann grundsÃ¤tzlich nicht rÃ¼ckwirkend entfallen
(vgl zum Ganzen BSG vom 18.5.2021 Â BÂ 1Â KR 11/20Â RÂ  BSGE 132, 137Â =
SozR 42500 Â§Â 109 NrÂ 85, RdNrÂ 11 mwN).

15
Die Aufnahmeentscheidung des Krankenhausarztes auf der Basis eines
entsprechenden Behandlungsplans wird nach auÃ�en regelmÃ¤Ã�ig durch die
Einweisung auf eine bestimmte Station, die Zuweisung eines Bettes oder das
Erstellen entsprechender Aufnahmeunterlagen und Ã�hnliches dokumentiert (vgl
BSG vom 18.5.2021 Â BÂ 1Â KR 11/20Â RÂ  BSGE 132, 137Â = SozR 42500 Â§Â 109
NrÂ 85, RdNrÂ 12 mwN).

16
b)Â Die Aufnahmeentscheidung muss dabei weder ausdrÃ¼cklich erklÃ¤rt noch
fÃ¶rmlich festgehalten werden. Dies gilt insbesondere bei Notfallbehandlungen.
Insoweit hat der Senat bereits in seinem Schockraum-Urteil vom 18.5.2021
entschieden (vgl BSG vom 18.5.2021 Â BÂ 1Â KR 11/20Â RÂ  BSGE 132, 137Â =
SozR 42500 Â§Â 109 NrÂ 85, RdNrÂ 14), dass ein Krankenhaus nicht bereits deshalb
zwingend stationÃ¤r behandelt, weil es den Patienten parallel zur
Aufnahmeuntersuchung notfallmÃ¤Ã�ig mitbehandeln muss. Dies gilt auch dann,
wenn von Beginn an kein ernsthafter Zweifel daran bestehen kann, dass der
Notfallpatient Ã¼berhaupt einer stationÃ¤ren Behandlung bedarf. Die einer
Aufnahme in die stationÃ¤re Behandlung vorausgehende Aufnahmeuntersuchung
dient der KlÃ¤rung, ob eine Aufnahme des Versicherten gerade in dieses
Krankenhaus erforderlich ist. Die hierzu vorgenommenen Untersuchungen
begrÃ¼nden nicht zwingend bereits selbst die Aufnahme in das Krankenhaus. Dies
folgt aus Â§Â 39 AbsÂ 1 SatzÂ 2 SGBÂ V, der anordnet, dass der Versicherte
â��nach PrÃ¼fung durch das Krankenhausâ�� aufzunehmen ist. Die Diagnostik ist
nach Â§Â 39 AbsÂ 1 SatzÂ 2 SGBÂ V im Regelfall zunÃ¤chst nur Teil der PrÃ¼fung
der Aufnahme. Ergibt sich nach der Aufnahmeuntersuchung, dass eine Verweisung
des Versicherten an ein anderes Krankenhaus oder die ambulante
Weiterbehandlung medizinisch erforderlich und ausreichend ist, liegt keine
stationÃ¤re Behandlung vor. Das Krankenhaus muss den Versicherten vielmehr
umgehend einem anderen geeigneten Krankenhaus zur stationÃ¤ren Behandlung
zuweisen, wenn sein eigener Versorgungsauftrag die erforderliche Behandlung des
Versicherten nicht umfasst, oder es trotz Versorgungsauftrags tatsÃ¤chlich nicht
dazu in der Lage ist und ein geeignetes Krankenhaus in zumutbarer Zeit erreichbar
ist. Dies gilt auch in den FÃ¤llen, in denen ein Versicherter als Notfall mit einem
Rettungswagen durch einen Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Hieran
hÃ¤lt der Senat fest.

17
c)Â Der Senat hat im SchockraumUrteil vom 18.5.2021 eine stationÃ¤re Aufnahme
aber selbst dann verneint und grundsÃ¤tzlich eine ambulante Notfallbehandlung
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angenommen, wenn die parallel zur Aufnahmediagnostik stattfindende
Notfallbehandlung die personellen und sÃ¤chlichen Ressourcen des Krankenhauses
in hohem MaÃ�e beansprucht. StationÃ¤re Behandlung hat der Senat nur
ausnahmsweise angenommen, wenn zum Beispiel zur Herstellung der
TransportfÃ¤higkeit eine Notoperation erforderlich ist, eine mehrstÃ¼ndige
intensivmedizinische Behandlung stattfindet oder nicht einmal im Kern im
Einheitlichen BewertungsmaÃ�stab fÃ¼r Ã¤rztliche Leistungen (EBMÃ�)
abrechenbare Leistungen erbracht werden (vgl BSG vom 18.5.2021 Â BÂ 1Â KR
11/20Â RÂ  BSGE 132, 137Â = SozR 42500 Â§Â 109 NrÂ 85, RdNrÂ 17).

18
Der Senat gibt diese enge Auslegung des Â§Â 39 SGBÂ V auf und lÃ¤sst nunmehr
fÃ¼r eine konkludente stationÃ¤re Aufnahme auch eine kurzzeitige
Notfallbehandlung im erstangegangenen Krankenhaus bei zeitnaher Verlegung in
ein anderes Krankenhaus ausreichen. Die konkludente stationÃ¤re Aufnahme eines
Versicherten liegt bei seiner kurzzeitigen Notfallbehandlung im erstangegangenen
Krankenhaus und nachfolgender zeitnaher Verlegung in ein anderes Krankenhaus
dann vor, wenn der Einsatz der krankenhausspezifischen personellen und
sÃ¤chlichen Ressourcen im erstangegangenen Krankenhaus eine hohe IntensitÃ¤t
aufweist. FÃ¼r die rechtliche Qualifizierung eines kurzzeitigen, aber intensiven
Mitteleinsatzes als vollstationÃ¤re Behandlung ist es deshalb unerheblich, dass die
Diagnostik auch der Feststellung dient, ob das Krankenhaus in der Lage ist, selbst
die kurative Behandlung einzuleiten oder fortzusetzen. Unerheblich ist auch, ob
einzelne Untersuchungs- und BehandlungsmaÃ�nahmen im EBMÃ� abbildbar sind.

19
Die Unterscheidung von ambulanter und kurzzeitiger stationÃ¤rer
Notfallbehandlung folgt aus Regelungssystematik und -zweck des Â§Â 39 AbsÂ 1
iVm Â§Â 107 AbsÂ 1 NrÂ 2 undÂ 3 SGBÂ V. Ein Versicherter hat immer schon dann
Anspruch auf eine stationÃ¤re Behandlung durch das ihn zuerst aufnehmende
Krankenhaus (und dieses dann auch einen entsprechenden VergÃ¼tungsanspruch),
wenn sein gesundheitlicher Zustand die sofortige Erbringung stationÃ¤rer
Leistungen gebietet. Dieser Anspruch hÃ¤ngt nicht von der ernsthaften
MÃ¶glichkeit ab, dass das Krankenhaus die begonnene stationÃ¤re Behandlung
alsbald abbrechen und den Versicherten verlegen muss.

20
Die Krankenhausbehandlung als ressourcenintensivste Form der
Krankenbehandlung setzt einerseits das Vorhalten dieser Ressourcen voraus, wie 
Â§Â 107 AbsÂ 1 NrÂ 2 undÂ 3 SGBÂ V belegt. Andererseits mÃ¼ssen diese
Ressourcen auch zum Einsatz gelangen oder ihr Einsatz sich zumindest aus einem
Behandlungsplan ergeben, damit eine Krankenhausbehandlung vorliegt. Dies ist bei
generalisierender Betrachtung dann der Fall, wenn der Versicherte mindestens
einen Tag und eine Nacht ununterbrochen im Krankenhaus versorgt werden soll. Ist
die im Rahmen der Aufnahme zu erwartende Verweildauer deutlich kÃ¼rzer, muss
sich der in dieser kurzen Zeit tatsÃ¤chlich durchgefÃ¼hrte oder zumindest geplante
Mitteleinsatz entsprechend verdichten.
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21
Eine stationÃ¤re Notfallbehandlung im erstangegangenen Krankenhaus liegt schon
dann vor, wenn die diagnostischen und therapeutischen MaÃ�nahmen den
intensiven Einsatz von sÃ¤chlichen und personellen Ressourcen erfordern. Die hohe
IntensitÃ¤t kann sich auch aus dem Einsatz verschiedener und in ihrem engen
zeitlichen und Ã¶rtlichen Verbund nur stationÃ¤r verfÃ¼gbarer diagnostischer
MaÃ�nahmen ergeben. Dies setzt personelle und sÃ¤chliche Ressourcen voraus, die
ambulant nicht in gleicher Weise regelhaft verfÃ¼gbar sind, wie sie insbesondere
bei der Behandlung in einem Schockraum zum Einsatz kommen kÃ¶nnen. Dies setzt
aber voraus, dass ein multidisziplinÃ¤res Team tatsÃ¤chlich zusammenkommt und
die dort vorhandenen besonderen apparativen Mittel auch in erheblichem Umfang
einsetzt.

22
d)Â Auch im Fall einer zertifizierten Schlaganfallstation fÃ¼hrt die dort
durchgefÃ¼hrte Diagnostik und Behandlung und der kurzzeitige Verbleib auf der
Station nicht in jedem Fall zur Annahme einer konkludenten stationÃ¤ren
Aufnahme. Der Ort der Hand in Hand mit der Diagnostik durchgefÃ¼hrten
Behandlung (zB Schockraum, sonstiger Behandlungsraum, Stationszimmer,
Decision Unit) allein beinhaltet noch nicht zwingend eine konkludente
Aufnahmeentscheidung des Krankenhauses. Er kann aber ein Indiz dafÃ¼r sein.
Entscheidendes Kriterium fÃ¼r eine konkludente stationÃ¤re Aufnahme bleibt die
IntensitÃ¤t des Einsatzes der spezifischen Mittel des Krankenhauses.

23
Die Notfallbehandlung auf einer Schlaganfallstation dÃ¼rfte danach im Regelfall
eine stationÃ¤re Aufnahme begrÃ¼nden. Dies folgt aus der Struktur und
Aufgabenstellung der Schlaganfallstation. Die Schlaganfallstation ist Â jedenfalls
wenn sie zertifiziert istÂ  durch ihre MÃ¶glichkeiten einer umfangreichen Diagnostik
und mit daraus abzuleitenden Handlungsentscheidungen auf der Grundlage von
hohem Fachwissen und Erfahrung geprÃ¤gt (24Â Stunden/7Â Tage Untersuchungen
mittels Computertomographie/ CTA oder
Magnetresonanztomographie/Magnetresonanzangiographie, Ultraschall-
Untersuchung und Labor). Spezialisierte Diagnostik und Handlungsentscheidungen
mÃ¼ssen sehr schnell erfolgen. Dies bedarf eines jederzeit verfÃ¼gbaren
Behandlungsteams aus erfahrenen FachÃ¤rzten und gut ausgebildeten
FachkrÃ¤ften. Eine zertifizierte Schlaganfallstation ist mit einer sonstigen
Intensivstation vergleichbar. Dieser Verbund an sÃ¤chlichem und personellem
Mitteleinsatz ist unter BerÃ¼cksichtigung des Zeitmoments nur in einer
spezialisierten Einrichtung der stationÃ¤ren Versorgung zu gewÃ¤hrleisten. Werden
diese Mittel in erheblichem Umfang tatsÃ¤chlich benÃ¶tigt und auch genutzt, liegt
jedenfalls eine konkludente stationÃ¤re Aufnahme vor.

24
Der Senat weicht damit nicht von der Rechtsprechung des 6.Â Senats ab (BSG vom
11.9.2019 Â BÂ 6Â KA 6/18Â RÂ  SozR 42500 Â§Â 76 NrÂ 5). Diese hat die
VergÃ¼tung der Leistungen der Notfallambulanz aus der vertragsÃ¤rztlichen
Versorgung zum Gegenstand. Zwar stellt das Urteil auf die Ã¤uÃ�eren Merkmale
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einer Aufnahmeentscheidung auf der Basis eines Behandlungsplans ab (Einweisung
auf eine bestimmte Station, Zuweisung eines Bettes oder das Erstellen
entsprechender Aufnahmeunterlagen). Das Urteil verhÃ¤lt sich jedoch nicht zur
konkludenten Aufnahmeentscheidung aufgrund eines intensiven Einsatzes der
Mittel des Krankenhauses. Das Urteil ist vielmehr von einer eindeutig ambulanten
Behandlung in der Notfallambulanz ausgegangen. Es weist insbesondere darauf hin,
dass das dortige erstangegangene â��Krankenhaus die fÃ¼r die stationÃ¤re
Behandlung erforderlichen Fachdisziplinen Â wie zB Neurologie bei Verdacht auf
SchlaganfallÂ  nicht vorhielt, sodass nicht ohne Weiteres unterstellt werden kann,
dass das notwendige Fachwissen vorhanden war, um abschlieÃ�end feststellen zu
kÃ¶nnen, ob die Versicherten stationÃ¤r zu behandeln warenâ��.

25
e)Â Unter Anwendung der vorstehenden GrundsÃ¤tze wurde K im klÃ¤gerischen
Krankenhaus nach den Feststellungen des LSG stationÃ¤r behandelt. Mit seiner
sofortigen Verbringung auf die zertifizierte Schlaganfallstation (Stroke Unit) des
Krankenhauses und der Einleitung einer schnell aufeinander folgenden
umfangreichen Untersuchung erfolgte eine konkludente Aufnahme in die
stationÃ¤re Behandlung. Diese wurde durch die Ã�berbrÃ¼ckungs-Lyse (Bridging-
Lyse) noch im erstaufnehmenden Krankenhaus fortgesetzt. K wurde dort eine
Minute nach seiner Einlieferung ab 16:45Â Uhr auf der Schlaganfallstation
behandelt, indem zunÃ¤chst diagnostische MaÃ�nahmen eingeleitet wurden
(Blutuntersuchung, Ruhe-EKG, Erstellung von Schnittbildern des Kopfes mittels CT,
Darstellung seiner BlutgefÃ¤Ã�e mittels CTA, um einen GefÃ¤Ã�verschluss zu
dokumentieren). Das Krankenhaus erkannte dadurch bei K ua einen akuten
Hirninfarkt links im Bereich des Mediastromgebiets (Versorgungsgebiet der
mittleren Hirnschlagader, Arteria cerebri media). Es leitete um 17:07Â Uhr die
Lysetherapie ein. Diese MaÃ�nahmen waren nach dem Gesamtzusammenhang der
Feststellungen des LSG auch erforderlich und vom Versorgungsauftrag des
Krankenhauses gedeckt. Etwas anderes hat auch die KK nicht vorgetragen.

26
f)Â FÃ¼r zukÃ¼nftige Abrechnungen von kurzzeitigen (voll)stationÃ¤ren
Notfallbehandlungen mit Verlegung des Patienten in ein anderes Krankenhaus
binnen weniger Stunden weist der Senat darauf hin, dass die VergÃ¼tung unter
BerÃ¼cksichtigung der Ã�nderung seiner Rechtsprechung erst dann fÃ¤llig wird,
wenn aus den mit der Abrechnung mitgeteilten Daten der konkrete intensive
Mitteleinsatz deutlich wird. Dies erfordert nach Â§Â 301 AbsÂ 1 SGBÂ V
grundsÃ¤tzlich mehr als die bloÃ�e Kodierung von Nummern des Operationen- und
ProzedurenschlÃ¼ssels (OPS) und Diagnosen des ICD10GM (vgl allgemein zur
Ausgleichung des InformationsgefÃ¤lles bei atypischen Lagen BSG vom 14.10.2014
Â BÂ 1Â KR 27/13Â RÂ  BSGE 117, 82 =Â SozR 42500 Â§Â 109 NrÂ 40, RdNrÂ 21).
Der fÃ¼r eine konkludente Aufnahme in das Krankenhaus erforderliche intensive
Mitteleinsatz ist daraus nicht ohne Weiteres ablesbar. Anders verhÃ¤lt es sich nur
dann, wenn die kodierten OPS-Kodes untrennbar mit einem solchen intensiven
Mitteleinsatz zumindest regelhaft verbunden sind. Ist es zu keinem intensiven
Mitteleinsatz gekommen, muss der Behandlungsplan dargestellt und erlÃ¤utert
werden, dass er im Zeitpunkt des Behandlungsentschlusses noch
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Verwirklichungschancen hatte und warum es nicht zu seiner DurchfÃ¼hrung kam.

27
3.Â Das Krankenhaus hat auch Anspruch auf Verzugszinsen nach MaÃ�gabe des
Â§Â 15 AbsÂ 1 SatzÂ 1 und 4 LVNRW. Unter BerÃ¼cksichtigung des
Ã¼bereinstimmenden Beteiligtenvorbringens in der mÃ¼ndlichen Verhandlung ist
danach der 3.12.2015 der erste Tag des Zinsanspruchs.

28
4.Â Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â 197a AbsÂ 1 SatzÂ 1 TeilsatzÂ 1 SGG
iVm Â§Â 155 AbsÂ 1 SatzÂ 1 VwGO. Die Streitwertfestsetzung folgt aus Â§Â 197a
AbsÂ 1 SatzÂ 1 TeilsatzÂ 1 SGG iVm Â§Â 63 AbsÂ 2 SatzÂ 1, Â§Â 52 AbsÂ 1 undÂ 3
SatzÂ 1 sowie Â§Â 47 AbsÂ 1 SatzÂ 1 GKG.

Â 

Erstellt am: 12.02.2024

Zuletzt verändert am: 21.12.2024
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